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  Information über die beabsichtigte Anpassung des Flächennutzungsplanes 
  im Wege der Berichtigung 
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Beabsichtigte Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bielefeld 

Nr. 3/2009 „Am Niedermühlenhof“  

 

Art der Bodennutzung Wirksame 
Fassung Berichtigung 

Grünfläche 1,1 ha 0,0 ha 
Gemeinbedarfsfläche 0,0 ha 1,1 ha 
   
   
   

Gesamt: 1,1 ha 1,1 ha 
 

LAGE IM STADTBEZIRK

BERICHTIGUNG 

LAGE IM STADTGEBIET 

WIRKSAME FASSUNG 

3/09

Stadtbezirk: Mitte 

Bereich:  nördlich der Straße  
  Am Niedermühlenhof,  
  südlich des Grünzuges  
  Ravensberger Straße  
 
 
auslösender Bebauungsplan 

Nummer:  III/3/10.02  
Bezeichnung: „Am Niedermühlenhof“ 

Erläuterung zur Berichtigung 3 / 2009 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. III/3/10.02 

„Am Niedermühlenhof“ erfolgt im beschleunigten 

Verfahren gemäß § 13a BauGB. Der Bebauungsplan, 

der von den Darstellungen des Flächennutzungspla-

nes („Grünfläche – Zweckbestimmung Sportanlage“) 

abweicht, wurde nach § 13 a II Nr.2 BauGB aufge-

stellt, bevor der Flächennutzungsplan geändert wor-

den ist. Der Flächennutzungsplan wird deshalb,

nachdem der Bebauungsplan rechtskräftig geworden 

ist, im Wege der Berichtigung angepasst.  

Städtebauliches Ziel ist es, anstelle der aufgegebe-

nen ehemaligen Sportanlage die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Realisierung einer 3-fach-

Turnhalle sowie einer Schule für Menschen mit Be-

hinderungen zu schaffen. Zusammen mit den in 

diesem Bereich bereits bestehenden schulischen 

Einrichtungen und dem umgebenden Strukturen 

entlang des Grünzuges wird dieser Bereich unter 

Berücksichtigung der angrenzenden Nutzungen 

geprägt. Entsprechend der vorgesehenen Errichtung 

einer Dreifach-Turnhalle sowie eines Schulgebäudes 

wird die Fläche zukünftig als „Gemeinbedarfsfläche –

Zweckbestimmungen Schule und Sporthalle“ darge-

stellt. 

Flächenumfang 
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